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33et allen biefen 23efirebungen t»anbelt es fiel) um
nidfjtê ©eringereê, alê um bie ©inbesiehung beê jentral»
europäifchen SBirtfdjaftègebleteê, in bie ©influßpbären
ber $äfen am URittelmeer unb am atlantifehen Ojean.
$er ©rfolg biefeë Borftoßes roirb nod) geförbert buref)
baê >]ögern ber oberrheinischen (Staaten, mit ber Schiff»
barmachung beê Stbetneê roirtlicb ©rnfi su machen. ®te
Seranftaltung beê internationalen SBettberoerbeê sur
©rlangung non »Jkojeften über bie Schiffbarmadjung beê

IRbêineâ roirb nutjloê oiel foflbare 3eit oerpuffen.
?lid)tê roäre unferer gemeinfamen Sache oerbângniêpolfer
alê in ber 3wifcf)enjeit bie ijpänbe tn ben Schoß su
legen unb gebulbig abroartenb oerbarren.

2)er ganse Scbiffabrtêroeg ifi beute febon feft oor»
gejeidbuet. îaufenb iprojefloetfaffer bringen nidjtê
ièeffereê juftanbe, alê roaê eine ober jroei tüchtige ffir»
men s" löfen oermöcbten. ©ans unabbängig oon ber
ißtanfonfurrenj gebt bie bauticEje Umgefialtung beê

Mbeinlaufeê nacb URaßgabe ber fortlaufenben ©rfietlung
oon Kraftroerfen ibren eigenen 2Beg. So bat man ei
mit einem fortfdjrcltenben roafferroirtfçhaftlicben ïïuêbau
beê Oberrbeineê su tun, beffen ©ntroidlung beute fdbon
im 3'itereffe ber Schiffahrt aile Stufmertfamteit erforbert.
S)er Sibein baut fid) gans automatifeh obne unfer 3"'
tun allmählich jur Sd)iffabttäftraße auê. ®ic @nt=

roidlung tn unferem Sinne ju letten, roäre eine 23er--

ftänbigung in bejug auf bie na<hfoIgenben fünfte bringenb
ju roünfctjen:

1. 2Inpaffung ber 7 Schiffbrüden auf ber SRbein*

ftrerfe Straßburg=23afel an bie ©rforberniffe ber
©rofjfdbiffabrt, Sefeltigung ber ©iêbrecber.

2. 2lbbaggern hochgelegener Kieêfd)rocllen.
3. 2(uêbebnung ber iJHeberroaffetregulierung über

Straßburg btnauê biê 23afel alê unerläßliche
23orauêfet}ung sur 23erfebrêetfchliefjung beê babifef)»

fchrocijerifchen Stromlaufê.
4. ©inbau oon ©roßfdbiffabrtifchleufen in ben 21b»

meffungen oon 90 x 12 m bei allen oberhalb
23afel gelegenen Kraftroerfen am IRbein.

5. 33efchräntung ber Ronjeffionêerteitung non Kraft-
roetïen oberhalb Bafel auf bie für bie Schiffbar
machung geeigneten Stellen.

®iefen fforberungen praftife^e 9lachroirfung ju oei
fdbaffen, ift eê oor allem notroenbig, baß roir bicêfeilê
roie jenfeitê bei IHbeineê alê eine gefchloffene ©emein»

fdjaft bafteben, treu bem alten Säße:
Ommc regnum in se divisium desolabitur.

Uerscbiedene*.
lieber rationelle unb blHtfle Çieijung Der 2f8obn»

ränmc fpracb am 18. ïblai ju ben fflWgüebern bei
S <h ro e i s e r i f d) e n £> a f n e r m e i ft er o e r b a n b c ê unb
roeiteren 3ntereffenten Sdjuloorftanb 9i i e b l, ber Leiter
ber bei}ted)nifchen Kotumiffion tlRür.cben Schon baê

Befteben einer foldjen, foroie bie ©inriebtung oon 23er=

fitchiaiilagcn für 2Bol)nung§beijung tn SRiindjen, bie

unter ftreng roiffenfcbaftlicber Seitung flehen, beroeifen,

baß man in 55eulfchlanb auf bem ©ebiet ber 2Bobnungê=
unb Sd)ulbebeisung alle roiffenfcbaftlid)en unb tec^nifcßen

©rfabrungen an.atiuenben beftrebt ift. 3Baê in ben lebten
oabrenln benSßetfuchiräumen berStäbtetütünchen, $)reê=

ben, Hamburg unb "Berlin an$anb genauer Beobachtungen
feftgeftellt roorben ift, führte ben febr jablreicb erfchienenen

fchioeiserifchen 3ntercffenten ber auf bem ©eblete ber
Jfreide'cbnif alê Autorität gef^äßte ffaebmann in einem

trefflichen, bind) jablreiche 2id)tbilber ergänjten 23or»

trage oor.

®er IRebner fpradb einleitenb über ben ©influß oon
Sicht unb Sßärme auf bie 3ellentätigfeit bei menfdbliehen
Drganiêmuê anb bie baburch bebingte SBohnungê» unb
Çeisungêhqgiene. @ê ifi oor allem roohl S" beachten,
baß roir einen IHaum nld)t beêroegen hetjen, bamit unfer
Körper 2Bärme erhält, fonbetn bamit er nicht }u oiel
2Bärme an bie umgebenbe 2uft abgibt. 23on großer
Sebeutung ift fobann, baß ber menfchlicbe Körper SBärme
auêftrablt, namentlich on bie {übleren Sßänbe ber 2Bob=
räume. 2lu§ biefem ©runbe ifi uni bie SBärme eineê

nur jeitroeilig gebeisten Staumeê angenehmer al§ etn
folcher, ber unter beftänbiger Weisung fießt. ®aê rooblige
©efübl in einem gut geheisten Staum befiehl gerabesu
in ber 2Bârmeauêftrablung ; ïann btefe nicht erfolgen,
fo entfteben in uni SIBärmefiauungen, gegen roelche befonberê
hers- unb neroeniranfe ÜJienfchen febr empßnblich ftnb.
2luéb bie SBafferoerbunftung fpielt eine große IKolle bei
ber ^eisung. ®a unfer Körper îein Organ befißt, um
fefisufieüen, ob bie Suft in einem ßofal trodten ober
feucht ifi, muß ber richtige ffeudjtigfeitêgrab burch ratio»
neüe Weisung ersielt roerben, roaê am befien burch
unterbrochene Neuerung gefchieht, bamit in ber fjjeis»
paufe bie Suft ihre ffeuchtigfeit roieber abgeben fann.
©ine weitere gorberung beftebt barin, baß bie SBätme
in ben dtäumeu gleichmäßig oerteilt roerbe, roobei gefagt
roerben muß, baß bie 2lrcbiteften biêbet für bie Sßärme»
öfonomie beê IRaumeê ju roenig 23erftânbniê befaßen.
3m allgemeinen barf ber ©runbfaß aufgeftellt roerben,
baß ber ÜUenfcb ftch in einem IRaume am rooblften
fühlt, ber auf 18—20° erroärmt ift unb einen $eucb=
igfeitêgebalt oon 40—60% befißt.

$er SRebner gab oor allen anbetn Spftemen bem

Kachelofen entfebieben ben 23orsug, ber natürlich in
©röße unb gorm ben 2lnforberungen ber Çeistedbnif
entfprechen muß. 2luch ber gute ©efdjmad foil babei
SU feinem Siedbte fommen; roäbrenb bie biêberigen Ofen
alê roabre Stegeêfâulen ber ©efchmadtlofigfeit gelten
mußten, beoorsugt man neuerbingê bie behäbigen breiten
unb niebrigen formen. 23on roefentlicher 23ebeutung
ift natürlich bte richtige ©röße beê Dfenê, bie für jeben
SRaum beregnet roerben foü. 3" ®eutf«hlanb oerlangen
bie 23ebörben bei Submiffionen, baß genau batauf IRütf»

ficht genommen roerbe. Unter bie SSorgüge beê Kachel»
ofeuê muß aud) feine milbe 2Bärmeabgabe gerechnet
roerben, roctçhe baber rührt, baß feine äßärmeftrablung
gegenüber eifernen ^eisl'örpern nur fchroach ift. ®iefe
îatfache bot in jüngfter 3«it S" gatjlrcichcti 23erfuchen
2lnlaß gegeben ; bie ^eisungêtechnifer ber 3entralbeisung
roerben baê problem ber feramifchen ^euförper noch
SU löfen hoben. ®te ben Kachelöfen sum 23orrourf ge=

machte Staubplage tann baburch oermieben roetben, baß
man bie ffeueröffnung im Korribor anbringt unb für
bie 2lfchenentleerung bureß einen Stacht tnê Souterrain
forgt. Slrbeiterbäufer bat man alê befonberê
rationell bie fpelsung ber 3imme*öfen oom Kochberb
auê empfohlen.

3n einem s*ï»eiten ïeile beê SReferateê rourbe bie

nicht mlnber roichtige ffrage ber billigen Weisung b>»

banbelt. ÏOiit SRecbt rourbe barauf b'ofleroiefen, bot";

eine ©rböbung beê f^leifchpreifeè um eine Klelnigfeit mit
©ntrüßung aufgenommen roirb, roäbrenb man auê lauter
llnfenntniê jährlich für beträchtliche Summen mehr
^Brennmaterial in ben Ofen roirff, alê nötig ift. ®er
29ebarf an tBrennmaterial roirb für îïeutfchlanb auf
bie fyamilie mit jährlich 150 9Rarf berechnet. Sei einer
beffern 2lusnüßung roäre eine ©rfparniê oon je 50 2J?arf

möglich, roaê für gans îeutfchlanb elneûJJinberauêgabe oon
vunb 400 ÜJHQionen ÜJJarf bebeuten roürbe. ®ie oolfê»
roirtfchaftlid)e Sebeutung ber ffrage ift bamit ohne
weiteres flar. @ê roirb ftch aljo batum banbcln, bei
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Bet allen diesen Bestrebungen handelt es sich um
nichts Geringeres, als um die Einbeziehung des zentral-
europäischen Wirtschaftsgebietes, in die Einflußphären
der Häfen am Mittelmeer und am atlantischen Ozean.
Der Erfolg dieses Vorstoßes wird noch gefördert durch
das Zögern der oberrheinischen Staaten, mit der Schiff-
barnrachung des Rheines wirklich Ernst zu machen. Die
Veranstaltung des internationalen Wettbewerbes zur
Erlangung von Projekten über die Schiffbarmachung des

Rheines wird nutzlos viel kostbare Zeit verpuffen.
Nichts wäre unserer gemeinsamen Sache verhängnisvoller
als in der Zwischenzeit die Hände in den Schoß zu
legen und geduldig abwartend zu verharren.

Der ganze Schiffahrtsweg ist heute schon fest vor-
gezeichnet. Tausend Projektverfasser bringen nichts
Besseres zustande, als was eine oder zwei tüchtige Fir-
men zu lösen vermöchten. Ganz unabhängig von der
Plankonkurrenz geht die bauliche Umgestaltung des

Rheinlaufes nach Maßgabe der fortlaufenden Erstellung
von Kraftwerken ihren eigenen Weg. So hat man es
mit einem fortschreitenden wasserwirtschaftlichen Ausbau
des Oberrheines zu tun, dessen Entwicklung heute schon
im Interesse der Schisfahrt alle Aufmerksamkeit erfordert.
Der Rhein baut sich ganz automatisch ohne unser Zu-
tun allmählich zur Schiffahrtsstraße aus. Die Ent-
wicklung in unserem Sinne zu leiten, wäre eine Ver-
ständigung in bezug auf die nachfolgenden Punkte dringend
zu wünschen:

1. Anpassung der 7 Schiffbrücken auf der Rhein-
strecke Straßburg-Basel an die Erfordernisse der
Großschiffahrt, Beseitigung der Eisbrecher.

2. Abbaggern hochgelegener Kiesschwcllen.
8. Ausdehnung der Niederwasserregulierung über

Straßburg hinaus bis Basel als unerläßliche
Voraussetzung zur Verkehrserschließung des badisch-
schweizerischen Stromlaufs.

4. Einbau von Großschiffahrtsschleusen in den Ab-
Messungen von 90 x 12 m bei allen oberhalb
Basel gelegenen Kraftwerken am Rhein.

ö. Beschränkung der Konzessionserteilung von Kraft
werken oberhalb Basel auf die für die Schiffbar
machung geeigneten Stellen.

Diese» Forderungen praktische Nachwirkung zu vei-
schaffen, ist es vor allem notwendig, daß wir diesseits
wie jenseits des Rheines als eine geschlossene Gemein-
schaff dastehen, treu dem alten Satze:

tlmnw rvgnnm in so (iiviuinin llesilluditar.

0e»»leae>e».
Ueber rationelle und billige Heizung der Wohn-

riinmc sprach am 18. Mai zu den Mitgliedern des

Schweizerischen H a s ner meist erver b a n des und
weiteren Interessenten Schulovrstand Riedl, der Leiter
der heiztechnischen Konnnission München Schon das

Bestellen einer solche», sowie die Einrichtung von Ver-
suchsanlagen für Wohnungsheizung in München, die

unter streng wissenschaftlicher Leitung stehen, beweisen,

daß man in Deutschland auf dem Gebiet der Wohnungs-
und Cchulbeheizung alle wissenschaftlichen und technischen

Ersahrungen anzuwenden bestrebt ist. Was in den letzten

Iahreniu denVersuchscäumen derStädteMünchen, Dres-
den, Hamburg und Berlin an Hand genauer Beob achtungen

festgestellt worden ist. führte den sehr zahlreich erschienenen
schweizerischen Interessenten der auf dein Gebtete der

Heiztcchnik als Autorität geschätzte Fachmann in einem

trefflichen, durch zahlreiche Lichtbilder ergänzten Vor-
trage vor.

Der Redner sprach einleitend über den Einfluß von
Licht und Wärme auf die Zellentätigkeit des menschlichen
Organismus und die dadurch bedingte Wohnungs- und
Heizungshygiene. Es ist vor allem wohl zu beachten,
daß wir einen Raum nicht deswegen heizen, damit unser
Körper Wärme erhält, sondern damit er nicht zu viel
Wärme an die umgebende Luft abgibt. Von großer
Bedeutung ist sodann, daß der menschliche Körper Wärme
ausstrahlt, namentlich an die kühleren Wände der Woh-
räume. Aus diesem Grunde ist uns die Wärme eines

nur zeitweilig gehetzten Raumes angenehmer als ein
solcher, der unter beständiger Heizung steht. Das wohlige
Gefühl in einem gut geheizten Raum besteht geradezu
in der Wärmeausstrahlung; kann diese nicht erfolgen,
so entstehen in uns Wärmestauungen, gegen welche besonders
herz- und nervenkranke Menschen sehr empfindlich sind.
Auch die Wafferverdunstung spielt eine große Rolle bei
der Heizung. Da unser Körper kein Organ besitzt, um
festzustellen, ob die Luft in einem Lokal trocken oder
feucht ist, muß der richtige Feuchtigkeitsgrad durch ratio-
nelle Heizung erzielt werden, was am besten durch
unterbrochene Feuerung geschieht, damit in der Heiz-
pause die Luft ihre Feuchtigkeit wieder abgeben kann.
Eine weitere Forderung besteht darin, daß die Wärme
in den Räumen gleichmäßig verteilt werde, wobei gesagt
werden muß, daß die Architekten bisher für die Wärme-
ökonomie des Raumes zu wenig Verständnis besaßen.

Im allgemeinen darf der Grundsatz aufgestellt werden,
daß der Mensch sich in einem Raume am wohlsten
fühlt, der auf 18—20° erwärmt ist und einen Feuch-
igkeitsgehalt von 40—60°/° besitzt.

Der Redner gab vor allen andern Systemen dem

Kachelofen entschieden den Vorzug, der natürlich in
Größe und Form den Anforderungen der Heiztechnik
entsprechen muß. Auch der gute Geschmack soll dabei

zu seinem Rechte kommen; während die bisherigen Ofen
als wahre Stegessäulen der Geschmacklosigkeit gelten
mußten, bevorzugt man neuerdings die behäbigen breiten
und niedrigen Formen. Von wesentlicher Bedeutung
ist natürlich die richtige Größe des Ofens, die für jeden
Raum berechnet werden soll. In Deutschland verlangen
die Behörden bei Submissionen, daß genau darauf Rück-
ficht genommen werde, llnter die Vorzüge des Kachel-
ofens muß auch seine milde Wärmeabgabe gerechnet
werden, welche daher rührt, daß seine Wärmestrahlung
gegenüber eisernen Heizkörpern nur schwach ist. Diese
Talsache hat in jüngster Zeit zu zahlreichen Versuchen
Anlaß gegeben; die Heizungstechniker der Zentralheizung
werden das Problem der keramischen Heizkörper noch
zu lösen haben. Die den Kachelöfen zum Vorwurf ge-
machte Staubplage kann dadurch vermieden werden, daß
man die Feueröffnung im Korridor anbringt und für
die Aschenentleerung durch einen Schacht ins Souterrain
sorgt. Für Arbeiterhäuser hat man als besonders
rationell die Heizung der Zimmeröfen vom Kochherd
aus empfohlen.

In einem zweiten Teile des Referates wurde die

nicht minder wichtige Frage der billigen Heizung b>-

handelt. Mit Recht wurde darauf hingewiesen, das;
eine Erhöhung des Fleischpreises um eine Kleinigkeit mn
Entrüstung aufgenommen wird, während man aus lauter
Unkenntnis jährlich für beträchtliche Summen mehr
Brennmaterial in den Ofen wirft, als nötig ist. Der
Bedarf an Brennmaterial wird für Deutschland auf
die Familie mit jährlich 150 Mark berechnet. Bei einer
bessern Ausnützung wäre eine Ersparnis von je 50 Mark
möglich, was für ganz Teutschland eineMinderausgabe von
rund 400 Millionen Mark bedeuten würde Die volks-
wirtschaftliche Bedeutung der Frage ist damit ohne
weiteres klar. Es wird sich also darum handeln, bei
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ber Reizung ben höchftmöglichen Wußeffeft ju erzielen.
3lurf) barüber machte £err Wiebl feßr etngefjenbe 3ln=
gaben, bie aber meßr ben Fachmann tntereffieren fönnen.
@r erïlârte, baß tecßnifche Berbefferungen eS möglich
gemalt gälten, bas Heizmaterial aud) in Kachelöfen bis
auf 80 % auSzunfißen. ©S roirb feßr ju begrüben fein,
roenn unfere etnhelmifchen Ofenbauer unb ÇeizungS»
tecßnifer bie äluSfüßrungen, bie mit lebhaftem Beifall
entgegengenommen mürben, fidf) in roeiteftem Umfange
Zunuße machen.

®er Sûttlrebit unb feine ©djmiidjung btttdj baS
3ioilgefeg. 3m legten BerroaltungSbericht ber Basler
Hanbroerferbanî, alfo geroiß oon fad^oerftänbiger ©teile
auS, miirbe fefigefteKt, baß bie ©ewäßrung oon Bau»
frebiten infolge ber Beftimmungen beS neuen ßioilgefeß»
bucßeS nur noch möglich fei an Bauunternehmer, bie
©arantlen bieten. 2lnberroärtS hört man btefelben Klagen,
nur noch in oiel fcljärfetem Sorte. ®le Unficherljeit,
roelche baS neue Wecßt mit fich bringe, unterbinbe ben
Baufrebit für alle Bauunternehmer, bie nicht ganz be=

fonberS finanziell qualifiziert feien. ®arauS, unb nicht
nur aus ber allgemeinen ©efpannißeit beS ©elbmarfteS,
entfiele bie große ©tagnation im Baugeroerbe,
bte ftd) namentlich auch tu Bafel zeigt. ®as Sragifdhe
an ber Situation ber Bauunternehmer liegt babei barin,
baß eS oornehmltdh gefeßgebetifche Maßnahmen zu ihren
©unfien finb, bie nun für fie auch fehlere Nachteile
bringen. ®ie Unftdherheit ber Baufrebitgeroährenben rührt
nämlich houptfächllch oon ber ©inroirfung beS gefeßlidßen
BaußanbroerferpfanbrechteS auf ben Baugelbfrebit hei-
®tefer gefeßlidße ©dßuß ber Bauhanbroerfer gegen Bau»
fchroinbel, ber auf eifriges Betreiben beS BaugeroerbeS
in baS ©efeß aufgenommen rourbe, ift im ßioilgefeßbuche
nur fehr unoollfommen ausgebildet. SBäßrenb anbete
Sänber biefen ©djuß burd) eingehenbe ©pezialgefeße er»

fireben, befielen bei uns roenige ©äße, bte natürlich öte

metften ©treitfragen offen laffen unb fo ben ^auptjroed
etneS neuen ©efeßeS, ber SEed^tsficherljeit zu bienen, nicht
erfüllen, fonbern im ©egenteil burdh bie 9Röglld)fett oer»

fchiebenartigfter ©rgänjung bes ©efeßeS burch ben dichter
ben iRechtSoerfehr höchft unftcher gehalten. ©S ift URobe

geroorben, ben Sapibarftil unfereS 3ioilgefe^bucheâ über
alles 9Raß ju loben unb ihn namentlich bem allzu betail=
Herten beutfdjen äioilrechte als ©ptegel oorzuhalten. 3"
biefer SRaterie beS BaußanbroerferpfanbrechteS zeigt fich

nun einmal auch ber Nachteil biefer Kürze recht beutlich
unb bie beteiligten Kretfe leiben barunter empfinblicf) in
ihrem KrebitbebürfntS.

i BtrlehtSfragen oor bem ®t. ©aller ©roßen Bote.
®ie leßte ©roßratSfißung rourbe mit einer bebeutungS»
oollen Slnfpradje beS abtretenben ©roßratSpräfibenten
®r. Heberlein eröffnet, in ber er auf lie Wacf)
finanzierung ber Bobenfee Soggenburg=Bahn
unb bte Dftalpenbahnfrage zu fpredjen fam. ©eine
mit Beifall aufgenommenen SluSführungen gehen bahln:
Bon ben BerßanblungSgegenfiänben biefer ©effion be»

anfprudht bie Wadjfinanzterung ber Bobenfee—Soggen»
burg»Bahn zweifellos baS Hauptlntereffe bei Boll unb
Behörben. ©roß, ja man barf ruhig jagen, unoerhält»
niSmäßig groß finb bie Opfer, bie bem Kanton ©t. ©allen
Zugemutet roerben; aber im jeßigen ©tabium ber Ber»
hältniffe roirb !aum etroaS anbereS übrig bleiben, als
biefem SBerfe, baS aüezcit als etn oollgültiger BeroeiS
ft. gatlifcher ©olibarität gepriefen roerben fann, bie leßte
unb enbgültige ^)ilfe angebeihen zu laffen. ®aS fann
aber nur unter ber auSbrüdflichen BorauSfeßung erfolgen,
baß ber ©taat baburd) in feinen finanziellen Kräften
nicht lahmgelegt roerbe, baß er otelmehr troßbem in ber
Sage fei, bie an ihn herantretenben fozialen Aufgaben zu

löfen unb anberen BerfehrSbeftrebungen bie gleiche inten»
ftoe Unterftüßung unb fförberung ju leihen. Unb folche
BerfehrSfragen roerben in aUernächfter $eit ber ftaat»
liehen ^ürforge rufen. 2Bir benfen in erfter Slnte an
bie Dftalpenbahn. SldetbingS muß eS alle ihre Befür»
roorter fchtnerzlich berühren, baß gerabe auf bent Boben
beS KantonS ©t. ©allen bie Kämpfe um bte Sraffefrage
immer noch lebhafter als notroenbig unb nützlich geführt
unb bamit tnbireft bie ©efdhäfte berjenigen beforgt roerben,
bte eine felbftänbige Dftalpenbahn überhaupt hintertreiben
rooHen. 2Barum foHte benn gerabe in biefer hochwichtigen
ftrage nid^t ber SBunfch unb ber SBille ber zunnächft
beteiligten ©ebiete, bie ihre Bebürfniffe ficher lieh am beften
fennen, beftintmenb unb auSfchlaggebenb fein? ©o gut
man bie ©egenb ber Bobenfee—Soggenburg=Bal)n ihren
neuen BerfeßtSroeg nach ihrem Begehren erftellen ließ,
fo roenig roirb man ben an ber Dftalpenbaßn bireft
intereffierten SanbeSteilen eine Söfung zumuten rooKen,
bie fie als eine folche gar nicht anerfennen fönnen, oiel»

mehr als eine ©dßäbigung zurüelroeifen tnüffen. Wach»
bent etne unzroeibeutige SBitlenSfunbgebung all biefer
©emeinben unfereS KantonS oorliegt, roäre eS nidßt enbltch
an ber 3eit unb zroecfbienlicß, bie ©treitajt über bie Sraffe»
frage zu begraben unb auch fu biefer für bte Oftfchioeiz
oitalften BetfehrSfrage ben bewährten ft. gaHifchen ©oli»
baritätSgebanfen triumphieren zu laffen? ÜBollen wir
uns nicht unfere lieben Wtiteibgenoffen ber ßentral» unb
Sßefifchroeiz zum Borbilb nehmen, bie ftch itjre SUpen»

bahnen burch ihr gefdjloffeneS Auftreten längft erobert
haben unb heute nod) in ber neuen ©ottharboereinigung
unb in ber ©efeUfdhaft „Bro ©empione" mit oerelnigten
Kräften für beten wetteren 2luSbau roirîen? Unfere
^Regierung roürbe ftch ei" unauSlöfchliches Berbienft er»

roerben, roenn fte ©c|ulter an ©chulter mit bem Kanton
©raubünben eine Bereinigung aller Kräfte für bie ®urdEj»

führung ber Dftalpenbahn erzielen fönnte. ÎBenn je, fo

gilt in biefer hochernften bebeutungSooDen grage ber
Sßahrfpruch : „©Inigîett madht ftarî."

©in neuer großzügiger SieblungSplan ift in ©tutt»

gart in ben ©runbzügen befdEjloffen roorben. Widht weniger
als 1700 £>eftar SBalb ftellt bte ©tabtgemeinbe ©inbel»
fingen 13 km oon ©tuttgart ber ©teblungSgefellfçhaft
Zur Berfügung. ®aS prächtige ©elänbe Itegt inmitten
eines SBalbeS, ber ftch l<m weit faft ununterbrochen
auSbehnt. ®ie Bobenoerhältniffe finb allem ïlnfdjetn
nadh für Obft» unb ©artenbau bie benfbar günftigften.
©lettrifche Kraft, Duellen, SBatbfeen, ein Bahnhof mitten
im ©elänbe (an ber Sinie Berlin—(Stuttgart—SRailanb)
ftnb wichtige Borteile. ®ie Berroertung auf ©rbbaurecht
jchließt jebe ©pefulation auS unb fiebert mit entfpredjenben
weiteren Beftiinmungen ben gemeinnüßigen ©huwfter
beS Unternehmens. @S follen ©igenhäufer unb SRtet»

häufer errichtet roerben, in benen man etnfchließlid) ber
Kofien für Bahnfahrt nach Stuttgart unb einem ©arten
oon 500—3000 m* um 400—500 Wlarl wohnen fann.
®le ©teblungSgefellfçhaft fcfjlleßt Sllfoholhanbel in jeber
fÇorm ooUftänbig auS. ®a infolge ©inführung beS @rb»

bauredhtS fein 2Bertzuroad)S zu erroarten ift, müffen bte

Betriebsmittel auf anbere SBeife aufgebracht roerben. ®er
bis jeßt entworfene folibe ffinanzierungSplan berußt auf
bem ©ebanfen, baß jeber Bewerber um eine föeimftätte,
ob ©igenßauS ober 3RiethauS, oerpflichtet ift, 500 9Rarf
erftmalS zu hinterlegen, entroeber als Spareinlage ober
als ©efchäftSanteil an ber zu grünbenben ©. m. b. f>.
@S ift ein ©tammfapital oon 500,000 SRarf in 3luSfi<ht

genommen. ®ie Slnlage oerfpricht eine burchauS folibe
ZU roerben. SRit bem Bau beS erften SlbfchnittS (etwa
40 fjeftar) foil begonnen roerben, roenn 50 3tnfiebler
auf ©igenbau feft jugefagt haben. Bei Beroer6ung um
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der Hetzung den höchstmöglichen Nutzeffekt zu erzielen.
Auch darüber machte Herr Riedl sehr eingehende An-
gaben, die aber mehr den Fachmann interessieren können.
Er erklärte, daß technische Verbesserungen es möglich
gemacht hätten, das Heizmaterial auch in Kachelöfen bis
auf auszunützen. Es wird sehr zu begrüßen sein,
wenn unsere einheimischen Ofenbauer und Heizungs-
techniker die Ausführungen, die mit lebhaftem Beifall
entgegengenommen wurden, sich in weitestem Umfange
zunutze machen.

Der Bankredit und seine Schwächung durch das
Zivilgesetz. Im letzten Verwaltungsbericht der Basler
Handwerkerbank, also gewiß von sachverständiger Stelle
aus, würde festgestellt, daß die Gewährung von Bau-
krediten infolge der Bestimmungen des neuen Zivilgesetz-
buches nur noch möglich sei an Bauunternehmer, die
Garantien bieten. Anderwärts hört man dieselben Klagen,
nur noch in viel schärferem Tone. Die Unsicherheit,
welche das neue Recht mit sich bringe, unterbinde den
Baukredit für alle Bauunternehmer, die nicht ganz be-

sonders finanziell qualifiziert seien. Daraus, und nicht
nur aus der allgemeinen Gespanntheit des Geldmarktes,
entstehe die große Stagnation im Baugewerbe,
die sich namentlich auch in Basel zeigt. Das Tragische
an der Situation der Bauunternehmer liegt dabei darin,
daß es vornehmlich gesetzgeberische Maßnahmen zu ihren
Gunsten sind, die nun für sie auch schwere Nachteile
bringen. Die Unsicherheit der Baukredilgewährenden rührt
nämlich hauptsächlich von der Einwirkung des gesetzlichen
Bauhandwerkerpfandrechtes auf den Baugeldkredit her.
Dieser gesetzliche Schutz der Bauhandwerker gegen Bau-
schwtndel, der auf eifriges Betreiben des Baugewerbes
in das Gesetz aufgenommen wurde, ist im Zivilgesetzbuche
nur sehr unvollkommen ausgebildet. Während andere
Länder diesen Schutz durch eingehende Spezialgesetze er-
streben, bestehen bei uns wenige Sätze, die natürlich die
meisten Streitfragen offen lassen und so den Hauptzweck
eines neuen Gesetzes, der Rechtssicherheit zu dienen, nicht
erfüllen, sondern im Gegenteil durch die Möglichkeit ver-
schiedenartigster Ergänzung des Gesetzes durch den Richter
den Rechtsverkehr höchst unsicher gestalten. Es ist Mode
geworden, den Lapidarstil unseres Zivilgesetzbuches über
alles Maß zu loben und ihn namentlich dem allzu detail-
lierten deutschen Zioilrechte als Spiegel vorzuhalten. In
dieser Materie des Bauhandwerkerpfandrechtes zeigt sich

nun einmal auch der Nachteil dieser Kürze recht deutlich
und die beteiligten Kreise leiden darunter empfindlich in
ihrem Kreditbedürfnis.

> Verkehrsfragen vor dem St. Galler Großen Rate.
Die letzte Großratssitzung wurde mit einer bedeutungs-
vollen Ansprache des abtretenden Großratspräsidenten
Dr. Heberlein eröffnet, in der er auf Sie Nach-
finanzierung der Bodensee-Toggenburg-Bahn
und die Ostalpenbahnfrage zu sprechen kam. Seine
mit Beifall aufgenommenen Ausführungen gehen dahin:
Von den Verhandlungsgegenständen dieser Session be-

anspracht die Nachfinanzterung der Bodensee—Toggen-
burg-Bahn zweifellos das Hauptinteresse bei Volk und
Behörden. Groß, ja man darf ruhig sagen, unverhält-
nismäßig groß sind die Opfer, die dem Kanton St. Gallen
zugemutet werden; aber im jetzigen Stadium der Ver-
Hältnisse wird kaum etwas anderes übrig bleiben, als
diesem Werke, das allezeit als ein vollgültiger Beweis
st. gallischer Solidarität gepriesen werden kann, die letzte
und endgültige Hilfe angedeihen zu lassen. Das kann
aber nur unter der ausdrücklichen Voraussetzung erfolgen,
daß der Staat dadurch in seinen finanziellen Kräften
nicht lahmgelegt werde, daß er vielmehr trotzdem in der
Lage sei, die an ihn herantretenden sozialen Aufgaben zu

lösen und anderen Verkehrsbestrebungen die gleiche inten-
five Unterstützung und Förderung zu leihen. Und solche

Verkehrsfragen werden in allernächster Zeit der staat-
lichen Fürsorge rufen. Wir denken in erster Linie an
die Ostalpenbahn. Allerdings muß es alle ihre Befür-
worter schmerzlich berühren, daß gerade auf dem Boden
des Kantons St. Gallen die Kämpfe um die Trassefrage
immer noch lebhafter als notwendig und nützlich geführt
und damit indirekt die Geschäfte derjenigen besorgt werden,
die eine selbständige Ostalpenbahn überhaupt hintertreiben
wollen. Warum sollte denn gerade in dieser hochwichtigen
Frage nicht der Wunsch und der Wille der zunnächft
beteiligten Gebiete, die ihre Bedürfnisse sicherlich am besten
kennen, bestimmend und ausschlaggebend sein? So gut
man die Gegend der Bodensee—Toggenburg-Bahn ihren
neuen Verkehrsweg nach ihren» Begehren erstellen ließ,
so wenig ivird man den an der Ostalpenbahn direkt
interessierten Landesteilen eine Lösung zumuten wollen,
die sie als eine solche gar nicht anerkennen können, viel-
inehr als eine Schädigung zurückweisen müssen. Nach-
dem eine unzweideutige Willenskundgebung all dieser
Gemeinden unseres Kantons vorliegt, wäre es nicht endlich
an der Zeit und zweckdienlich, die Streitaxt über die Trasse-
frage zu begraben und auch in dieser für die Ostschweiz
vitalsten Verkehrsfrage den bewährten st. gallischen Soli-
daritätsgedanken triumphieren zu lassen? Wollen wir
uns nicht unsere lieben Miletdgenossen der Zentral- und
Westschweiz zum Vorbild nehmen, die sich ihre Alpen-
bahnen durch ihr geschlossenes Auftreten längst erobert
haben und heute noch in der neuen Gotthardvereinigung
und in der Gesellschaft „Pro Sempione" mit vereinigten
Kräften für deren wetteren Ausbau wirken? Unsere

Regierung würde sich ein unauslöschliches Verdienst er-
werben, wenn sie Schulter an Schulter mit dem Kanton
Graubünden eine Vereinigung aller Kräfte für die Durch-
führung der Ostalpenbahn erzielen könnte. Wenn je, so

gilt in dieser hochernsten bedeutungsvollen Frage der
Wahrspruch: „Einigkeit macht stark."

Ein neuer großzügiger SiedlnngSplan ist in Stutt-
gart in den Grundzügen beschlossen worden. Nicht weniger
als 1700 Hektar Wald stellt die Stadtgemeinde Sindel-
fingen 13 km von Stuttgart der Siedlungsgesellschaft

zur Verfügung. Das prächtige Gelände liegt inmitten
eines Waldes, der sich 4V km weit fast ununterbrochen
ausdehnt. Die Bodenverhältnisse sind allem Anschein
nach für Obst- und Gartenbau die denkbar günstigsten.
Elektrische Kraft, Quellen, Waldseen, ein Bahnhof mitten
im Gelände (an der Linie Berlin—Stuttgart—Mailand)
sind wichtige Vorteile. Die Verwertung auf Erbbaurecht
schließt jede Spekulation aus und sichert mit entsprechenden
weiteren Bestimmungen den gemeinnützigen Charakter
des Unternehmens. Es sollen Eigenhäuser und Mtet-
Häuser errichtet werden, in denen man einschließlich der
Kosten für Bahnfahrt nach Stuttgart und einem Garten
von 500—3000 m^ um 400—500 Mark wohnen kann.
Die Siedlungsgesellschaft schließt Alkoholhandel in jeder
Form vollständig aus. Da infolge Einführung des Erb-
baurechts kein Wertzuwachs zu erwarten ist, müssen die

Betriebsmittel aus andere Weise aufgebracht werden. Der
bis jetzt entworfene solide Finanzterungsplan beruht auf
dem Gedanken, daß jeder Bewerber um eine Heimstätte,
ob Eigenhaus oder Miethaus, verpflichtet ist, 500 Mark
erstmals zu hinterlegen, entweder als Spareinlage oder
als Geschäftsanteil an der zu gründenden G. m. b. H.
Es ist ein Stammkapital von 500,000 Mark in Aussicht

genommen. Die Anlage verspricht eine durchaus solide

zu werden. Mit dem Bau des ersten Abschnitts (etwa
40 Hektar) soll begonnen werden, wenn 50 Ansiedler
auf Eigenbau fest zugesagt haben. Bei Bewerbung um
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Mteldhäufer entfchetbet in ben etften brei fahren bad
Sod, fpäter bie ^Reihenfolge. ®te Borbereitungen fyat ber
Bereln jur Begrünbung iänblic^er fpeimftätten über»

nommen.

IV. internationaler Kongreh für Xßo^nungS^gtene
in Antroerpen 1913. ®er IV. Kongreh für 2Bobnung§=
hggiene roirb nom 31. Auguft biè 7. September in
Antroerpen abgehalten roerben.

3roecf bed Kongreffed ift bad fforbern, auf praftifd)em.
unb theoretifchem 2Bege, ber ©efunbung non SBohnungen
unb uerftet)t ber Kongreß buret) „SBohnung" alte ®e>
bäube, reo Menfdjen etne längere ober fürjere 3eit oer«
bleiben fönnen.

2ll§ Beitrag jaulen bie SERitglieber 20 gr. ®le jur
Familie etned Mitgllebd gehörenden ißerfonen hoben 3"'
tritt ju ben ©jungen unb $eftlicf)feiten bes Kongreffed ;

fie bürfen aber an Befpredhungen unb Abftimmungen
feinen Seil hoben unb erhalten ebenforoenig ben ge»
brucften Beridjt ber Kongreß Arbeiten.

Aufjer ben oor bem Kongreffe unb roährenb beffen
Arbeiten auêjuteilenben tlrfunben roirb jebeé Mitglieb
einen nach ©d)toh bed Kongreffed ju brucfenben Bericht
erhalten.

©in in mehrere ©ubfomiteed ju oerteilenbed ©tubien--
fomitee ift mit ben Borarbeiten ber oerfdhiebenen Seile
bed Kongreffed beauftragt.

Sie jührung bed Kongreffed ift einem ^ßräfibenten,
mehreren Bijepräfibenten, etnem' ©eneralfefretär, jroei
©efretören unb einem Kaffterer anoertraut.

®er Kongreß ift tn oier Abteilungen ober fragen«
gruppen eingeteilt, namentlich:

1. Abteilung: Audroanberer=fpi)giene ;

2. Abteilung: .Holonial-^pgiene;
3. Abteilung: £pgiene in igtäfen unb auf ©ctjiffen;
4. Abteilung: ©rroelteruitg ber ©täbte aus! hpgieni«

fchen ©rünben.
©ämtliche fragen roerben in allgemeiner Betfamm»

lung behanbelt.
®er ©ebraucf) ber ©prachen ift frei; jeboch roerben

bie iRebtter gut tun, im $ntereffe ihrer Mitteilungen,
eine ber auf internationalen Kongreffen üblichen ©pradjen
ju roählen.

®le Berichte roerben ben Mitgliebern oor ©röffnung
bed Kongreffed mitgeteilt, ©te roerben roährenb ber
©ifcungen nicht oorgelefen; jeber Berichterftatter roirb
aber für ben Bortrag bed furjen ffnhaltd feined Be=

rict|ted über 10 Minuten oerfüpen. $eber IRebnet be=

fommt gleichfalls 10 Minuten; follte jentanb länger aid
10 Minuten ober jroeiinal über badfelbe Shema reben
roollen, fo roirb bie Betfammlung barüber urteilen.

®le Mitglieber roerben gebeten, bem ©eneralfefretär
oon ihren Mitteilungen unb Beroeidführungen im Bor«
aus! Melbung ju machen. Mitteilungen unb Beroeid«
führungen mit einem £ianbeldcf)arafter ftnb audgefchloffeit.

®ie Berichte famt ben bejüglichen Befdf)lüffen finb
bent ©eneralfefretär oor bem 1. iuli einjufenben, bamit
fee gebrueft unb ben Kongreh>Mitgliebetn jugefchieft mer--
bett fönnen.

®ie fRebner, bie bad oon ihnen über eine ffrage an«

geführte int gebrueften Sériât erfcheinen ju feben roün»

fchen, roerben nad) ©d)luh ber Befprecf)ungen bem allge«
meinen ©efretär einen gefchriebenett furjen 3nt)alt ihrer
Mitteilungen elnjureidjen haben.

®ie für bie oerfdhiebenen ftragengruppen oorgeftellten
Befdjliiffe roerben ootn ©eneralfefretär in ber ©chlufj«
fitumg oorgelefen unb jur Abftintmung niebergelegt roerben.

SBährettb ber ®auet bed Kongreffed roirb ein tag«
Hdjed Bulletin herausgegeben roerben mit aller für bie

Mitglieber intereffanten Ausfunft, foroie 3^t ber 33er«

fammlungen, ju behanbelnben fragen, Befugen, ®nt»

pfängen ufro.
Qn ber ©djluhoerfammlung roerben oom Kongreß

bad ®atum unb ber Drt bei nächften Kongreffed be=

fiimmt roerben.
©ämtlicher Brtefroectjfel mit Bejug auf ben Kongrefj

ift mit bem ©eneralfefretariat im Antroerpener fRathauS

ju führen, gür bie ®auer bed Kongreffed roirb bad
Büro bed Kongreffed jeboch noch beffen Berfammlungd«
lofal, im Königlichen Athenaeum, ©emeenieplaatd, oer«
legt roerben.

Steuer oom „falten Steht". 3n ber tarifer Afa«
bemie ber 2BiffenfdÉ)nften behaubette Brof. ©bouarb Braitlt)
bad falte Sicf)t beS $l)t)fifer§ ®uffaub, roobei er fol»
genbe rocfeutlid)e Sinjetheiten ber anfeheinenb jufunftS»
reichen ©rfinbung mitteilte. ®a§ „falte Sicht" ®uffaub§
ift in SBirflichfeit fein falteë Sicht, oieltnel)r hoben bie

ju feiner ©rjeugnng notioenbigen Sampen feljr l)oI)e
Semperaturen, unb nur ihre eigentümliche Anorbnung läfjt
eS nicht jur ioahrncl)mbaren SEBärme«©ntroi(flung fommen.
©8 finb nämlich auf bem fRanbe einer rafcf) "freifenben
(Scheibe 16 fleine Sffiolfram ©lühlampen angebracht;
jebe l)ot ungefähr ein Bolumen Pon 10 m®, ift alfo
auherorbentlich minjig. Auf ber Achfe ber ©dheibe fi^t
ein Umformer, ber bie ©peifung ber Sampen bcrmittelt
unb jroar fo, bah jebe etroa eine ätoanjigftel ©efunbe
aufleuchtet, roeun fie bei ber ®rel)ung einen Anfchlag
ftreift. lieber biefem befinbet fich eine ©ammellinfe.
3n bem Augeublicf, too bie Sampe aufleuchtet, fteljt bie
Mafdjine auf Bruchteile Pon ©efunben ftill, ähnlich wie
ber rnfeh ablatcfcnbe [Çilm bei jebem eutjelneu Bilbc
ganj fttrje 3eit ftiüftcbt. Auf ber befannten ©rfchei»

nuitg bc8 DfadjbilbeS auf ber iRc^haut bc3 AugcS be

rttljt c8 nun, bah man tro^bem nicht eiujelne Sichtbli^e,
fottbern ein batternbeS Sid)t ju feljen glaubt. ®er Kern
be3 ©ebattfend Pou ®itfjattbé ©tfinbitng ift nun ber,
bah jebe Sampe mit einer oiel höheren ©pannttttg be=

laftet tuirb, als ihr cigei'tlid) jufommt. ®ie ©lühlampett
Pcrtragcu biefe Ueberfpannung, ba fie nur ganj fttrje
3cit jebe3 Mal aufleuchten. ®ie ©tromerfpamiS foil
babei erftaimlich groh fein. Berboppelt man beifpielS»
toeife bie ©tromfpauuung, fo foil man für jebe Kerjen»
ftärfc nur ein fünftel foPiel ©trom Perbrattchen roie
bei einer anberen @lül)lampe. ®aä AntoenbungSgebict
biefe8 netten falten Siebtes foQ jietnlich gro| fein. ®uffaub
PerfpridR fich einen ©rfolg auf ntcbijinifchem ©ebietc,
betttt er behauptet jutn Bcifpiel, für Beftrahlungen mit
eitt 3el)ntet ffiatt ©tromPerbraud) für bie Kerjcn»
ftärfe SidR erjettgeu jn fönnen, baS boppclt fo fiarf
fein foil, toie ba8 einer getoolptlidjeit Bogenlampe, ohne
bah man^ie 3Bärme mit in Kauf neljmen muh. Satnpeu
Pott jel)n Kcrjenftärfe mit einem 3nl)alt pon fünf Kubif«
jentimeteru crjielteti angeblich eine äöirfung Pott 140
Kerjett. gitr bie Kinematographie eröffnet biefe»
falte Sid)t bie heften AitôfidRen, bentt ber feuergefähr«
liehe {film, ber Oor ber Bogenlampe ober bent Kaiflicht»
brenner mit gröhter Borficht ju honbhaben ift, toirb in
ber Mibe einer ®uffaubfchcn Sampe PoUftänbig unge«
fäbrlid). ®a8 franjöfifdje Minifterium foil fein 3ntcreffc
ber ®itffaubfchen ©rfinbttng bereit» jugeioanbt hoben.
©» follett Berfuche über bie Àuiuenbuug bed falten Sichted
für Brojcftiondjtuetfe, für ©cheiutoerfer unb Piefleicht
auch für Seuchtfeuer gemadjt roerben; ®ttffaub felbft
glaubt, man föittie ba» falte Sid)t auch for pfjotogra»
phifdje Momentaufnahmen perroenben.
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Mietshäuser entscheidet in den ersten drei Jahren das
Los. später die Reihenfolge. Die Vorbereitungen hat der
Verein zur Begründung ländlicher Heimstätten über-
nommen.

I V. Internationaler Kongreß für Wohnungshygiene
in Antwerpen 1913. Der I V. Kongreß für Wohnungs-
Hygiene wird vom 31. August bis 7. September in
Antwerpen abgehalten werden.

Zweck des Kongresses ist das Fordern, auf praktischem
und theoretischem Wege, der Gesundung von Wohnungen
und versteht der Kongreß durch „Wohnung" alle Ge-
bäude. wo Menschen eine längere oder kürzere Zeit ver-
bleiben können.

Als Beitrag zahlen die Mitglieder 20 Fr. Die zur
Familie eines Mitglieds gehörenden Personen haben Zu-
tritt zu den Sitzungen und Festlichkeiten des Kongresses;
sie dürfen aber an Besprechungen und Abstimmungen
keinen Teil haben und erhalten ebensowenig den ge-
druckten Bericht der Kongreß Arbeiten.

Außer den vor dem Kongresse und während dessen
Arbeiten auszuteilenden Urkunden wird jedes Mitglied
einen nach Schluß des Kongresses zu druckenden Bericht
erhalten.

Ein in mehrere Subkomitees zu verteilendes Studien-
komitee ist mit den Vorarbeiten der verschiedenen Teile
des Kongresses beauftragt.

Die Führung des Kongresses ist einem Präsidenten,
mehreren Vizepräsidenten, einem Generalsekretär, zwei
Sekretären und einem Kassierer anvertraut.

Der Kongreß ist in vier Abteilungen oder Fragen-
gruppen eingeteilt, namentlich:

1. Abteilung: Auswanderer-Hygiene;
2. Abteilung: Kolonial Hygiene;
3. Abteilung: Hygiene in Häfen und auf Schiffen;
4. Abteilung: Erweiterung der Städte aus hygieni-

schen Gründen.
Sämtliche Fragen werden in allgemeiner Versamm-

lung bebandelt.
Der Gebrauch der Sprachen ist frei; jedoch werden

die Redner gut tun, im Interesse ihrer Mitteilungen,
eine der auf Internationalen Kongressen üblichen Sprachen
zu wählen.

Die Berichte werden den Mitgliedern vor Eröffnung
des Kongresses mitgeteilt. Sie werden während der
Sitzungen nicht vorgelesen; jeder Berichterstatter wird
aber für den Vortrag des kurzen Inhalts seines Be-
richtes über 10 Minuten verfügen. Jeder Redner be-

kommt gleichfalls 10 Minuten; sollte jemand länger als
10 Minuten oder zweimal über dasselbe Thema reden
wollen, so wird die Versammlung darüber urteilen.

Die Mitglieder werden gebeten, dem Generalsekretär
von ihren Mitteilungen und Beweisführungen im Vor-
aus Meldung zu machen. Mitteilungen und Beweis-
führungen mit einem Handelscharakter sind ausgeschlossen.

Die Berichte samt den bezüglichen Beschlüssen sind
dem Generalsekretär vor dem 1. Juli einzusenden, damit
sie gedruckt und den Kongreß-Mitgliedern zugeschickt wer-
den können.

Die Redner, die das von ihnen über eine Frage an-
geführte im gedruckten Bericht erscheinen zu sehen wün-
scheu, werden nach Schluß der Besprechungen dem allge-
meinen Sekretär einen geschriebenen kurzen Inhalt ihrer
Mitteilungen einzureichen haben.

Die für die verschiedenen Fragengruppen vorgestellten
Beschlüsse werden vom Generalsekretär in der Schluß-
sitzung vorgelesen und zur Abstimmung niedergelegt werden.

Während der Dauer des Kongresses wird ein täg-
liches Bulletin herausgegeben werden mit aller für die

Mitglieder interessanten Auskunft, sowie Zeit der Ver-
sammlungen, zu behandelnden Fragen, Besuchen, Em-
psängen usw.

In der Schlußversammlung werden vom Kongreß
das Datum und der Ort des nächsten Kongresses be-

stimmt werden.
Sämtlicher Briefwechsel mit Bezug auf den Kongreß

ist mit dem Generalsekretariat im Antwerpener Rathaus
zu führen. Für die Dauer des Kongresses wird das
Büro des Kongresses jedoch nach dessen Versammlungs-
lokal, im Königlichen Athenaeum, Gemeenteplaats, ver-
legt werden.

Neues vom „kalten Licht". In der Pariser Aka-
demie der Wissenschaften behandelte Prvf. Edouard Branly
das kalte Licht deS Physikers Dussand, wobei er fol-
gende wesentliche Einzelheiten der anscheinend zukunfts-
reichen Erfindung mitteilte. Das „kalte Licht" Duffauds
ist in Wirklichkeit kein kaltes Licht, vielmehr haben die

zu seiner Erzengnng notwendigen Lampen sehr hohe
Temperaturen, und nur ihre eigentümliche Anordnung läßt
es nicht zur wahrnehmbaren Wärme-Entwicklung kommen.
Es sind nämlich auf dem Rande einer rasch kreisenden
Scheibe 10 kleine Wolfram-Glühlampen angebracht;
jede hat ungefähr ein Volumen von 10 m°, ist also
außerordentlich winzig. Ans der Achse der Scheibe sitzt
ein Umformer, der die Speisung der Lampen vermittelt
und zwar so, daß jede etwa eine zwanzigstel Sekunde
aufleuchtet, wenn sie bei der Drehung einen Anschlag
streift. Ueber diesem befindet sich eine Sammellinse.
In dem Augenblick, wo die Lampe aufleuchtet, steht die
Maschine ans Bruchteile von Sekunden still, ähnlich wie
der rasch ablaufende Film bei jedem einzelnen Bilde
ganz kurze Zeit stillsteht. Auf der bekannten Erschei-

nuug des Nachbildes aus der Netzhaut dc? Auge? be

ruht es nun, daß man trotzdem nicht einzelne Lichtblitze,
sondern ein dauerndes Licht zu sehen glaubt. Der Kern
des Gedankens von Dussauds Erfindung ist nun der,
daß jede Lampe mit einer viel höheren Spannung be-
lastet wird, als ihr eigentlich zukommt. Die Glühlampen
vertragen diese llebcrspannnng, da sie nur ganz kurze
Zeit jedes Mal aufleuchten. Die Stromersparnis soll
dabei erstaunlich groß sein. Verdoppelt man beispiels-
weise die Strvmspaunung, so soll man für jede Kerzen-
stärke nur ein Fünftel soviel Strom verbrauchen wie
bei einer anderen Glühlampe. Das Anwendungsgebiet
dieses neuen kalten Lichtes soll ziemlich groß sein. Dussand
verspricht sich einen Erfolg auf medizinischem Gebiete,
denn er behauptet zum Beispiel, für Bestrahlungen mit
ein Zehntel Watt Stromverbrauch für die Kerzen-
stärke Licht erzengen zu können, das doppelt so stark
sein soll, wie das einer gewöhnlichen Bogenlampe, ohne
daß manHie Wärme mit in Kauf nehmen muß. Lampen
von zehn Kcrzeustärke mit einem Inhalt vvn fünf Kubik-
zeutimeteru erzielten angeblich eine Wirkung von 140
Kerzen. Für die Kinematographie eröffnet dieses
kalte Licht die besten Aussichten, denn der fenergefähr-
lichc Film, der vor der Bogenlampe oder dem Kalklicht-
breuner mit größter Vorsicht zu handhaben ist, wird in
der Nähe einer Dussaudschen Lampe vollständig unge-
fäbrlich. Das französische Ministerium soll sein Interesse
der Dussaudschen Erfindung bereits zugewandt haben.
Es sollen Versuche über die Anwendung des kalten Lichtes
für Projektionszwecke, für Scheinwerfer und vielleicht
auch für Leuchtfeuer gemacht werden; Dussand selbst

glaubt, mau könne das kalte Licht auch für photogra-
phische Moment aufnahm eu verwenden.
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